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Bekanntmachung des Schulverbandes Willprechtszell; Haushaltssatzung 2023 

 
 Haushaltssatzung 

 
des Schulverbandes Willprechtszell, Landkreis Aichach-Friedberg, 

 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
I. 

 
Aufgrund der Art. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 41, 42 KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt. 
Er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen und Ausgaben mit  297.650,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt  in den Einnahmen und Ausgaben mit 133.300,00 € 
ab. 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € 
festgesetzt. 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im  
Vermögenshaushalt wird auf  0,00 € 
festgesetzt. 

§ 4 
 

Der Schulverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf von den 
Verbandsmitgliedern eine Umlage (Schulverbandsumlage).  
Diese unterteilt sich in eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage zur Deckung des Finanzbedarfes im 
Verwaltungshaushalt und in eine Investitionsumlage zur Deckung des Finanzbedarfes im Vermögenshaushalt.  
Beide Umlagen werden nach der Zahl der Verbandsschüler bemessen. Stichtag für die Feststellung der Zahl der 
Verbandsschüler ist der 1. Oktober eines jeden Jahres für das darauffolgende Jahr. 
Die festgestellte Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am 01.10.2022 besuchten, beträgt 124 
Verbandsschüler. 
 
(1) Verwaltungs- und Betriebskostenumlage 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll)  
zur Finanzierung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird auf 167.750,00 €  
festgesetzt. 
  
Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage je Verbandschüler wird auf  1.352,82 € 
festgesetzt.  

(167.750,00 € : 124 Verbandsschüler = 1.352,82 €) 
 

Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage verteilt sich auf die Schulverbandsmitglieder wie folgt: 
 
Markt Aindling bei 37 Verbandsschülern 50.054,44 € 
Gemeinde Petersdorf bei 75 Verbandsschülern 101.461,69 € 
Markt Pöttmes bei 12 Verbandsschülern 16.233,87 € 
 

(2) Investitionsumlage 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) 
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf  0,00 € 
festgesetzt. 
 
Die Investitionsumlage je Verbandschüler wird auf 0,00 € 
festgesetzt. 

(0,00 € : 124 Verbandsschüler = 0,00 €) 
 

Die Investitionsumlage verteilt sich auf die Schulverbandsmitglieder wie folgt: 
 
Markt Aindling bei 37 Verbandsschülern 0,00 € 
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Gemeinde Petersdorf bei 75 Verbandsschülern 0,00 € 
Markt Pöttmes bei 12 Verbandsschülern 0,00 € 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben  
nach dem Haushaltsplan wird auf  49.500,00 € 
festgesetzt. 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 
 
Petersdorf, 20.02.2023 
 

Schulverband Willprechtszell 
 

gez.  
Dietrich Binder 
Schulverbandsvorsitzender 

 
II. 
 

Die Haushaltssatzung 2023 des Schulverbandes Willprechtszell samt ihren Anlagen ist vom Tage dieser 
Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Willprechtszell in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Aindling, Marktplatz 1, 86447 Aindling, Raum 
208 im 2. Obergeschoss, während den üblichen Öffnungszeiten öffentlich zugänglich. 
 

 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-Friedberg; Abfallwirtschaftssatzung - AWS 
 

S a t z u n g 
 

über die Vermeidung, Verwertung und sonstige Bewirtschaftung von Abfällen des Landkreises 
Aichach-Friedberg (Abfallwirtschaftssatzung – AWS) 

 
Auf Grund des Art. 3 Abs. 2 und des Art. 7 Abs. 1 Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 09. August 1996 (GVBl S. 396, ber. S. 449, BayRS 2129-2-1-UG), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286) in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 
der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 09. Dezember 2022 (GVBl. S. 
674) erlässt der Landkreis Aichach-Friedberg (mit Zustimmung der Regierung von Schwaben vom 21.02.2023 Az. 
RvS-SG55.1-8104.2-6/5/3) folgende Satzung:  
 
Inhaltsübersicht 

1. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich  
§ 2 Abfallvermeidung und Wiederverwendung  
§ 3 Abfallentsorgung durch den Landkreis und andere Stellen  
§ 4 Ausnahmen von der Abfallentsorgung durch den Landkreis  
§ 5 Anschluss- und Überlassungsrecht  
§ 6 Anschluss- und Überlassungszwang  
§ 7 Mitteilungs- und Auskunftspflichten, Mitwirkung der Gemeinden  
§ 8 Störungen in der Abfallentsorgung  
§ 9 Eigentumsübertragung  
 
2. Abschnitt Einsammeln und Befördern der Abfälle  
 
§ 10 Formen des Einsammelns und Beförderns  
§ 11 Bringsystem  
§ 12 Anforderungen an die Abfallüberlassung im Bringsystem  
§ 13 Holsystem  
§ 14 Anforderungen an die Abfallüberlassung im Holsystem  
§ 15 Kapazität, Beschaffung, Benutzung und Bereitstellung der Abfallbehältnisse im Holsystem  
§ 16 Häufigkeit und Zeitpunkt der Abfallabfuhr  
§ 17 Selbstanlieferung von Abfällen zur Beseitigung durch den Besitzer  
 
3. Abschnitt Schlussbestimmungen 
 
§ 18 Bekanntmachungen  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=18&g=BayLKrO
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung2.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung3.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung4.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung5.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung6.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung7.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung8.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung9.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung10.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung11.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung12.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung13.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung14.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung15.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung16.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung17.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung18.htm
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§ 19 Gebühren  
§ 20 Ordnungswidrigkeiten  
§ 21 Anordnungen für den Einzelfall und Zwangsmittel  
§ 22 Inkrafttreten  

1. ABSCHNITT ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

§ 1 Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich  
 
(1) 1Abfälle im Sinn dieser Satzung sind alle Stoffe oder Gegenstände, deren sich der Besitzer entledigt, entledigen 
will oder entledigen muss. 2Abfälle, die verwertet werden, sind Abfälle zur Verwertung. Abfälle, die nicht verwertet 
werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 1 Satz 2 KrWG). 3Keine Abfälle im Sinn dieser Satzung sind die in 
§ 2 Abs. 2 KrWG genannten Stoffe und Materialien nach Maßgabe der jeweiligen Regelung.  
 
(2) 1Abfälle aus privaten Haushaltungen sind Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten 
Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in 
anderen vergleichbaren Anfallorten, wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. 2Alle nicht 
Satz 1 zuordenbaren Abfälle sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen.  
 
(3) Gewerbliche Siedlungsabfälle sind Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis aufgeführt 
sind, insbesondere  
a)  gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen auf Grund  ihrer Beschaffenheit 

oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie  
b)  Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Abs. 2 Satz 1 genannten Abfälle.  

 
(4) 1Bioabfälle im Sinn dieser Satzung sind biologisch abbaubare pflanzliche, tierische oder aus Pilzmateralien 
bestehende Abfälle aus Haushaltungen und Gewerbebetrieben sowie Grüngut und Gartenabfälle, die über die 
Biotonne eingesammelt werden. 2Das Nähere wird über die Trennliste geregelt, die als Anhang 1 Bestandteil dieser 
Satzung ist.  
 
(5) Die Abfallbewirtschaftung im Sinn dieser Satzung umfasst die Bereitstellung, die Überlassung, die Sammlung, 
die Beförderung, die Sortierung, die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen einschließlich der Überwachung 
dieser Verfahren sowie der Nachsorge von Beseitigungsanlagen.  
 
(6) Abfallentsorgung im Sinn dieser Satzung sind Verwertungs- und Beseitigungsverfahren, einschließlich der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung vor der Verwertung oder der Beseitigung. 
  
(7) 1Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck 
dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn 
es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 2Rechtlich 
verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen.  
 
(8) 1Grundstückseigentümern im Sinn dieser Satzung stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher und ähnlich zur 
Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. 2 Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt 
und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.  
 
(9) Beschäftigte im Sinn dieser Satzung sind alle in einem anderen Herkunftsbereich als private Haushaltungen 
Tätige (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich 
Zeitarbeitskräfte und Teilzeitbeschäftigte.  
 
(10) 1Sperrmüll im Sinne dieser Satzung sind feste Abfälle, die wegen ihrer Größe, ihres Gewichts oder ihrer 
Menge nicht in den zugelassenen Abfallbehältnissen aufgenommen werden können und getrennt vom Hausmüll 
gesammelt und transportiert werden (z. B. größere Gegenstände des Hausrats, gebrauchte Möbel, Matratzen und 
dgl.). 2Nicht zum Sperrmüll gehören normaler Hausmüll, Bauschutt, Gartenabfälle, Gewerbeabfälle, Problemmüll, 
ganze Autowracks, Altöle und ähnliche Abfälle. 
 
(11) Haushalte im Sinn dieser Satzung sind, 
a) zusammenwohnende, eine wirtschaftliche Einheit bildende Personen (Mehrpersonenhaushalte) sowie 
b) allein wohnende und wirtschaftende Personen (Einpersonenhaushalte). 
 
(12) Verkaufsverpackungen im Sinne dieser Satzung sind die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Verpackungsgesetzes –
VerpackG – bestimmten. 
 
(13) Wärmeüberträger sind Elektrogeräte mit integrierten Kreisläufen, bei denen andere Substanzen als Wasser – 
z.B. Gase, Öle, Kühl- und Kältemittel oder Sekundärstoffe – zum Zweck der Kühlung/Heizung oder Entfeuchtung 
benutzt werden. 
 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung19.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung20.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung21.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm_pdk/PdK-Bay-K5aBay/ges/BAYSatzung001/cont/PdK-Bay-K5aBay.BAYSatzung001.glSatzung22.htm
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§ 2 Abfallvermeidung und Wiederverwendung 
  
(1) Jeder Benutzer der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises hat den Anfall von Abfällen so 
gering wie möglich zu halten. Die Wiederverwendung von Abfällen hat Vorrang vor deren Verwertung und 
Beseitigung.  
 
(2) Der Landkreis berät private Haushaltungen und Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen über die 
Möglichkeiten zur Vermeidung, Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen. Er bestellt insoweit Fachkräfte 
zur Beratung der Abfallbesitzer. 
 
(3) 1Der Landkreis wirkt bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen in seinen Dienststellen und Einrichtungen und bei 
seinem sonstigen Handeln, insbesondere im Beschaffungs- und Auftragswesen und bei Bauvorhaben darauf hin, 
dass möglichst wenig und möglichst schadstoffarmer Abfall entsteht, entstehender Abfall verwertet und die 
Verwendung von Produkten aus wiederverwerteten Stoffen gefördert wird. 
 
(4) Der Landkreis kann Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Schadstoffminimierung und Abfallverwertung fördern. 
 
§ 3 Abfallentsorgung durch den Landkreis und andere Stellen  
 
(1) 1Der Landkreis entsorgt nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung durch eine öffentliche Einrichtung die 
in seinem Gebiet anfallenden und ihm überlassenen Abfälle, soweit die Entsorgungspflicht nicht dem 
Abfallzweckverband Augsburg AZV oder gemäß Abs. 3 kreisangehörigen Gemeinden übertragen wurde. Der 
Abfallzweckverband Augsburg AZV hat seine Entsorgungspflicht auf die AVA Abfallverwertung Augsburg 
Kommunalunternehmen weiterübertragen. 
  
(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 kann sich der Landkreis des Abfallzweckverbandes Augsburg AZV 
und der AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen, sowie Dritter, insbesondere privater 
Unternehmen, bedienen.  
 
(3) 1Der Landkreis kann einzelne Aufgaben der Abfallentsorgung durch Rechtsverordnung auf kreisangehörige 
Gemeinden oder deren Zusammenschlüsse für deren Gebiet mit deren Zustimmung übertragen. 2In diesen Fällen 
übernehmen die kreisangehörigen Gemeinden die Rechte und Pflichten des Landkreises.  
 
 
§ 4 Ausnahmen von der Abfallentsorgung durch den Landkreis  
 
(1) 1Von der Abfallentsorgung sind ausgeschlossen:  
1.   Eis und Schnee,  
2.   explosionsgefährliche Stoffe (wie z. B. Feuerwerkskörper, Munition, Sprengkörper, Druckgasflaschen),  
3.   folgende Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitswesens, wie Krankenhäusern, Dialysestationen und -

zentren, Sanatorien, Kur- und Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, medizinischen Labors, 
Blutspendediensten und Blutbanken, Hygieneinstituten, Praxen der Heilpraktiker und der physikalischen 
Therapie, Apotheken, tierärztlichen Praxen und Kliniken, Tierversuchsanstalten: 
a)   Infektiöse Abfälle  

 
–Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen 
gestellt werden,  

 

b)   Chemikalien, Laborabfälle, Arzneimittel, Verpackungen  
–  die aus gefährlichen Abfällen bestehen oder solche enthalten,  
–  zytotoxische und zytostatische Arzneimittel,  
–  Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin,  
 

c)   Körperteile und Organabfälle, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven,  
 

4.   Kraftfahrzeuge, Anhänger, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte,  Altöl, Altreifen und Starterbatterien 
5.   pflanzliche Abfälle aus der Land- und Forstwirtschaft und aus dem Erwerbsgartenbau, sowie Grün- und 

Gartenabfälle, soweit haushaltsübliche Mengen überschritten werden, 
6.   Klärschlämme und sonstige Schlämme, die einen Wassergehalt von mehr als 65% haben, sowie 

Fäkalschlämme und Fäkalien,  
7.   Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit diese mit 

Zustimmung der zuständigen Behörde nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen entsorgt werden können,  

8.   Abfälle, die auf Grund eines Gesetzes zur abfallwirtschaftlichen Produktverantwortung (§23 KrWG) oder im 
Zusammenhang mit einer nach § 25 KrWG erlassenen Rechtsverordnung von Dritten zurückzunehmen sind, 
und für die entsprechenden Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen. Dies gilt nicht für das 
Erfassen und erforderlichenfalls das Sortieren gebrauchter Verkaufsverpackungen aus Glas sowie Papier, 
Pappe und Karton im Rahmen eines Systems nach § 3 Abs. 16 des Gesetzes zur Fortentwicklung der 
haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen (Verpackungsgesetz), die bis zur 
Bereitstellung an das System Teil der Abfallentsorgung des Landkreises bleiben, 
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9.   sonstige Abfälle, die mit Zustimmung der Regierung im Einzelfall wegen ihrer Art oder Menge von der 
Abfallentsorgung durch den Landkreis ausgeschlossen worden sind. 

10.  CFK-Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. 

(2) Vom Einsammeln und Befördern durch den Landkreis sind ausgeschlossen:  

1.  Bauschutt, Baustellenabfälle, Straßenaufbruch und Erdaushub,  

2.a)   Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die wegen ihrer Art, Menge oder 
Beschaffenheit nicht in den zugelassenen Abfallbehältnissen oder jedermann zugänglichen Sammelbehältern 
gesammelt oder mit den Hausmüllfahrzeugen oder sonstigen Sammelfahrzeugen transportiert werden können,  

  b) produktionsspezifische Abfälle, welche in der Industrie, im Gewerbe oder in sonstigen Einrichtungen anfallen 
und die keine Siedlungsabfälle sind, jedoch nach Art, Schadstoffgehalt und Reaktionsverhalten wie 
Siedlungsabfälle entsorgt werden können, 

  c) Straßenkehricht, der haushaltsübliche Mengen übersteigt, 
  d) Sandfangrückstände aus Kläranlagen, 
  e) Asbesthaltige Abfälle, 
3.  Klärschlämme und sonstige Schlämme,  
4.  sonstige Abfälle, die mit Zustimmung der Regierung im Einzelfall wegen ihrer Art oder Menge vom Einsammeln 

und Befördern durch den Landkreis ausgeschlossen worden sind.  
 
(3) 1Bei Zweifeln darüber, ob und inwieweit ein Abfall vom Landkreis zu entsorgen ist, entscheidet der Landkreis 
bzw. die AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen, soweit dieser Abfall überlassen wird, oder 
jeweils dessen/deren Beauftragter. 2Dem Landkreis bzw. der AVA Abfallverwertung Augsburg 
Kommunalunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass es sich nicht um einen von der kommunalen 
Entsorgung ganz oder teilweise ausgeschlossenen Abfall handelt; die Kosten hierfür hat der Nachweispflichtige zu 
tragen.  
 
(4) 1Soweit Abfälle nach Absatz 2 vom Einsammeln und Befördern durch den Landkreis ausgeschlossen sind, 
dürfen sie ohne besondere schriftliche Vereinbarung mit dem Landkreis weder der Müllabfuhr übergeben noch in 
den jedermann zugänglichen Sammelbehältern überlassen werden. 2Soweit Abfälle darüber hinaus nach Absatz 1 
von der Abfallentsorgung durch den Landkreis ausgeschlossen sind, dürfen sie auch nicht gemäß §§ 12, 14 oder 
17 überlassen werden. 3Geschieht dies dennoch, so kann der Landkreis neben dem Ersatz des entstehenden 
Schadens die Rücknahme der Abfälle oder die Erstattung derjenigen Aufwendungen verlangen, die ihm für eine 
unschädliche Entsorgung der Abfälle entstanden sind.  
 
§ 5 Anschluss- und Überlassungsrecht  
 
(1) 1Die Grundstückseigentümer im Kreisgebiet sind berechtigt, den Anschluss ihrer Grundstücke an die öffentliche 
Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises zu verlangen (Anschlussrecht). 2Ausgenommen sind die nicht zu 
Wohn-, gewerblichen und freiberuflichen Zwecken nutzbaren bzw. für eine solche Nutzung nicht vorgesehenen 
Grundstücke, auf denen Abfälle, für die nach Absatz 2 ein Überlassungsrecht besteht, nicht oder nur 
ausnahmsweise anfallen.  
 
(2) 1Die Anschlussberechtigten und sonstige zur Nutzung eines anschlussberechtigten Grundstücks Berechtigte, 
insbesondere Mieter und Pächter, haben das Recht, den gesamten auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen 
anfallenden Abfall nach Maßgabe der §§ 10 bis 17 der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises 
zu überlassen (Überlassungsrecht). 2Soweit auf nicht anschlussberechtigten Grundstücken Abfälle anfallen, ist ihr 
Besitzer berechtigt, sie in geeigneter Weise der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen.  
 
(3) Vom Überlassungsrecht nach Absatz 2 sind die in § 6 Abs. 3 Nrn. 1 bis 5 dieser Satzung genannten Abfälle 
ausgenommen.  
 
§ 6 Anschluss- und Überlassungszwang  
 
(1) 1Eigentümer von im Landreisgebiet gelegenen Grundstücken sind verpflichtet, ihre Grundstücke an die 
öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises anzuschließen  
(Anschlusszwang). 2Ausgenommen sind die nicht zu Wohn-, gewerblichen und freiberuflichen Zwecken nutzbaren 
bzw. für eine solche Nutzung nicht vorgesehenen Grundstücke, auf denen Abfälle, für die nach Absatz 2 ein 
Überlassungszwang besteht, nicht oder nur ausnahmsweise anfallen; dies gilt nicht für Ferienhäuser.  
 
(2) 1Die Anschlusspflichtigen und die sonstigen zur Nutzung eines anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten, 
insbesondere Mieter und Pächter, haben nach Maßgabe des § 17 KrWG und mit Ausnahme der in Absatz 3 
genannten Abfälle den auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfall gemäß den näheren 
Regelungen der §§ 10 bis 17 der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises zu überlassen 
(Überlassungszwang). 2Soweit auf nicht anschlusspflichtigen Grundstücken überlassungspflichtige Abfälle im Sinn 
des Satzes 1 anfallen, sind diese von ihrem Besitzer unverzüglich und in geeigneter Weise der öffentlichen 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen. 3Für den gesamten im Landkreis anfallenden Abfall zur Beseitigung 
(mit Ausnahme der in Absatz 3 ausgeschlossenen Abfallarten) besteht Überlassungspflicht an den Landkreis nach 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KrWG&p=17
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Maßgabe des § 17 KrWG. Abfälle zur Beseitigung sind schon am Anfallort von Abfällen zur Verwertung getrennt zu 
halten.  
 
(3) Vom Überlassungszwang nach Absatz 2 sind ausgenommen:  
1.  die in § 4 Abs. 1 genannten Abfälle,  
2.  die durch Verordnung nach § 28 Abs. 3 KrWG zur Beseitigung außerhalb von Anlagen im Sinn des § 28 Abs. 1 

KrWG zugelassenen Abfälle, soweit diese nach den Vorschriften der Verordnung beseitigt werden,  
3.  die durch Einzelfallentscheidung nach § 28 Abs. 2 KrWG zur Beseitigung außerhalb von Anlagen im Sinn des 

§ 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Abfälle, soweit diese gemäß den Anforderungen der Einzelfallentscheidung 
beseitigt werden,  

4.  die Abfälle, deren Beseitigung dem Inhaber einer Abfallbeseitigungsanlage nach § 29 Abs. 2 KrWG übertragen 
worden ist, 

5. Abfälle gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a und b, die thermisch behandelbar sind und daher nach Abs. 6 der 
AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen zu überlassen sind, 

6. Bioabfall, soweit dessen Besitzer gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG zu dessen Verwertung in der Lage ist und 
diese beabsichtigt. 

 
(4) Im Rahmen ihrer Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 dürfen die Anschluss- und Überlassungspflichtigen 
auf ihrem Grundstück Anlagen zur Beseitigung von Abfällen weder errichten noch betreiben. 
 
(5) 1An Grundstücken, die nicht ausreichend verkehrsmäßig erschlossen sind, haben die Abfallbesitzer die vom 
Landkreis zu entsorgenden Abfälle zu den Abholstellen zu bringen, die im Einzelnen öffentlich bekannt gemacht 
werden. ²Dies gilt auch in den Fällen, in denen witterungsbedingt die Einsammlung vorübergehend nicht möglich 
ist. 
 
(6) Abfälle gemäß Absatz 3 Nr. 5 sind der Abfallentsorgungseinrichtung der AVA Abfallverwertung Augsburg 
Kommunalunternehmen gemäß der näheren Regelungen in § 17 zu überlassen (Überlassungszwang). Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 
§ 7 Mitteilungs- und Auskunftspflichten, Mitwirkung der Gemeinden  
 
(1) 1Die Anschluss- und ggf. Überlassungspflichtigen müssen dem Landkreis oder einer von ihm bestimmten Stelle 
zu den durch Bekanntmachung festgelegten Zeitpunkten für jedes anschlusspflichtige Grundstück die für die 
Abfallentsorgung und die Gebührenberechnung und -erhebung wesentlichen Umstände mitteilen, dazu gehören 
insbesondere die Anzahl der auf dem Grundstück befindlichen privaten Haushaltungen und Einrichtungen aus 
anderen Herkunftsbereichen, Angaben über den Grundstückseigentümer und die sonstigen zur Nutzung des 
anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten sowie über die Art, die Beschaffenheit und die Menge der Abfälle, 
die dem Landkreis überlassen werden müssen.  2Wenn sich die in Satz 1 genannten Gegebenheiten ändern oder 
wenn auf dem Grundstück erstmals überlassungspflichtige Abfälle anfallen, haben die Anschluss- und 
Überlassungspflichtigen unaufgefordert und unverzüglich entsprechende Mitteilungen zu machen.  
 
(2) 1Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Landkreis von den Anschluss- und den Überlassungspflichtigen 
jederzeit Auskunft über die für die Abfallentsorgung und die Gebührenberechnung wesentlichen Umstände 
verlangen. 2Dazu hat der Landkreis bzw. haben seine Mitarbeiter zur Erfüllung der Aufgaben des Landkreises und 
zum Vollzug der Satzung das Recht, die Grundstücke der Anschlusspflichtigen zu betreten. 3Außerdem hat der 
Landkreis nach Maßgabe des § 47 KrWG das Recht, von den Anschlusspflichtigen und den 
Überlassungspflichtigen die Vorlage von Unterlagen zu verlangen, aus denen Art, Menge und Entsorgungsweg der 
anfallenden Abfälle hervorgehen.  
 
(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Erzeuger oder Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. 2Dies gilt insbesondere für erforderliche Mitteilungen zur 
Ermittlung der Restmüllbehälterkapazität nach § 15 Abs. 1. 3Werden die erforderlichen Mitteilungen nicht erteilt, so 
werden die erforderlichen Werte geschätzt. 4Die geschätzten Werte werden für die Ermittlung der 
Restmüllbehälterkapazität solange zugrunde gelegt, bis die tatsächlichen Werte vom Verpflichteten gemeldet und 
vom Landkreis anerkannt worden sind.  
 
(4) 1Die Gemeinden unterstützen den Landkreis nach den Grundsätzen der Amtshilfe bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Satzung. 2Die Gemeinden teilen dem Landkreis die für den Vollzug dieser Satzung und die 
zur Gebührenerhebung erheblichen Daten mit, die für den Anschluss- und Benutzungszwang und die 
Gebührenberechnung erheblich sind.  

§ 8 Störungen in der Abfallentsorgung  

(1) 1Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, behördlicher Verfügungen, Betriebsstörungen, 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder sonstiger betrieblicher Gründe vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen 
oder verspätet durchgeführt, so besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. 2 Ebenso besteht kein Anspruch 
auf Schadensersatz, es sei denn, die Störung wurde grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht.3 Die 
unterbliebenen Maßnahmen werden so bald wie möglich nachgeholt.  

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KrWG&p=17
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(2) 1Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfälle sind bei Störungen im Sinn des Abs. 1, die länger als einen Tag 
andauern, von den Überlassungspflichtigen zurückzunehmen. 2Müllbehälter sind an ihren gewöhnlichen Standplatz 
innerhalb des anschlusspflichtigen Grundstücks zurückzustellen und dürfen nicht auf öffentlichen Grund verbleiben.  

 
§ 9 Eigentumsübertragung  
 

1Der Abfall geht mit dem Verladen auf das Sammelfahrzeug in das Eigentum des Landkreises über. 2Wird der 
Abfall durch den Besitzer oder für diesen durch einen Dritten zu einer hierzu geeigneten 
Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises gebracht, so geht der Abfall mit der gestatteten Übernahme zur 
Entsorgung in das Eigentum des Landkreises über. 3Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als 
Fundsachen behandelt.  

 

2. ABSCHNITT – EINSAMMELN UND BEFÖRDERN DER ABFÄLLE  

§ 10 Formen des Einsammelns und Beförderns  
 
Die vom Landkreis ganz oder teilweise zu entsorgenden Abfälle werden eingesammelt und befördert  

1.  
 durch den Landkreis oder von ihm beauftragte Dritte, insbesondere private Unternehmen,  
  a)   im Rahmen des Bringsystems (§§ 11 und 12) oder  
  b)   im Rahmen des Holsystems (§§ 13 bis 16) oder  
 

2.   durch den Besitzer selbst oder ein von ihm beauftragtes Unternehmen (§ 17).  
 
§ 11 Bringsystem  
 
(1) Beim Bringsystem werden die Abfälle nach Maßgabe des § 12 in jedermann zugänglichen Sammelbehältern 
oder sonstigen Sammeleinrichtungen (Wertstoffsammelstellen, Containerstandplätzen und sonstigen 
Annahmestellen) erfasst, die der Landkreis oder von diesem beauftragte Dritte in zumutbarer Entfernung für die 
Abfallbesitzer bereitstellt. Dadurch wird durch den Landkreis eine haushaltnahe sowie hochwertige getrennte 
Erfassung der Abfälle mit dem Ziel ihrer anschließenden Verwertung sichergestellt.  
 
(2) Dem Bringsystem unterliegen  
1.  folgende Abfälle zur Verwertung (im haushaltsüblichen Umfang):  

a)   Über die Containerstandplätze 
aa) Altglas (Weiß-, Grün, und Braunglas),  

b)  über die Wertstoffsammelstellen des Landkreises 
aa) Altglas (Weiß-, Grün, und Braunglas) 
bb) Altpapier, Pappe, Kartonagen  
cc)  Metallschrott (inkl. Sperrschrott) 
dd) Möbelaltholz und Altholz (Altholzkategorien A I bis A III) 
ee)  Bildschirmgeräte und Monitore nach den Bestimmungen des Elektrogesetzes  
ff)   Elektro- und Elektronikschrott (Kleingeräte) nach den Bestimmungen des Elektrogesetzes 
gg) Elektro- und Elektronikschrott (Wärmeüberträger und Haushaltsgroßgeräte) nach den Bestimmungen des 
Elektrogesetzes 
hh) Hartplastik (aus Polyethylen - PE oder Polypropylen - PP) 
ii)   Flaschenkork 
jj)   Compakt-Discs (CDs) und DVDs 
kk)  Haushaltsfette 
ll)    Druckerpatronen und Tonerkartuschen 
mm) Bauschutt 
nn)  Grüngut 
oo) andere Abfälle zur Verwertung in Ergänzung der über die Wertstoffsammelstellen erfassten Wertstoffe.  

 

 c) Über mobile Sammeleinrichtungen des Landkreises  
    weitere Abfälle zur Verwertung im Rahmen von Sonderaktionen des Landkreises 
     (z.B. landwirtschaftliche Folien) 

 d) über die vom Landkreis eingerichteten zentralen Annahmestellen 
    Photovoltaik-Module nach den Bestimmungen des Elektrogesetzes 

2.  Folgende Abfälle zur Beseitigung  
a)   über die Wertstoffsammelstellen des Landkreises 

aa) Feste Abfälle aus privaten Haushaltungen, die infolge ihrer Größe, ihres Gewichts oder ihrer Menge nicht in 
die zugelassenen Abfallbehältnisse aufgenommen werden können oder das Entleeren dieser Behältnisse 
erschweren (Sperrmüll) 
bb) Batterien nach den Bestimmungen des § 13 Batteriegesetz 
cc) Beleuchtungskörper/Lampen nach den Bestimmungen des Elektrogesetzes 
dd)Polyurethan-Schaumdosen 
ee) belastete Althölzer (Altholzkategorie A IV) 

b)   Über mobile Sammeleinrichtungen des Landkreises  
 weitere Abfälle zur Beseitigung im Rahmen von Sonderaktionen des Landkreises 

 

 c) über die vom Landkreis eingerichteten zentralen Annahmestellen 
    aa) Nachtspeicherheizgeräte nach den Bestimmungen des Elektrogesetzes 
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3.  Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihres Schadstoffgehalts zur Wahrung des Wohls der 
Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen, und Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen 
beseitigt werden können (Problemabfälle), insbesondere Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, öl- 
oder lösemittelhaltige Stoffe, Farben und Lacke, Desinfektions- und Holzschutzmittel, Chemikalienreste, Säuren, 
Laugen und Salze sowie Arzneimittel.  

 
(3) Die Abfälle werden im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten an den Annahmeeinrichtungen des Landkreises 
angenommen. Insbesondere an den Wertstoffsammelstellen werden nicht alle Abfälle zur Verwertung oder zur 
Beseitigung an allen Standorten angenommen. Von den in Abs. 2 Nr. 1 lit. b) und Nr. 2 lit. a)  genannten Abfällen 
werden nur Kleinmengen bis zu einem Volumen von 2 m³ angenommen. Diese Mengenbeschränkung gilt nicht für 
Abfälle nach dem Elektrogesetz nach Abs. 2 Nr. 1 lit. b) sublit. ee), ff), gg) und Abs. 2  Nr. 2 lit. a) sublit. cc).   
 
 
 
§ 12 Anforderungen an die Abfallüberlassung im Bringsystem  
 
(1) 1Die in § 11 Abs. 2 Nr. 1 aufgeführten Abfälle zur Verwertung und die in § 11 Abs. 2 Nr. 2 aufgeführten Abfälle 
zur Beseitigung sind von den Überlassungspflichtigen in die vom Landkreis bzw. den Systembetreibern dafür 
bereitgestellten und entsprechend gekennzeichneten Sammelbehälter einzugeben. 2Andere als die nach der 
jeweiligen Aufschrift vorgesehenen Stoffe dürfen weder in die Sammelbehälter eingegeben noch neben diesen 
zurückgelassen werden. 3Die Sammelbehältnisse von Containerstandplätzen dürfen nur werktags in der Zeit von 7 
bis 19.00 Uhr benutzt werden.   
 
(2) 1Die in § 11 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b) und Nr. 2 Buchstabe a) genannten Abfälle sind von den 
Überlassungspflichtigen während der Öffnungszeiten an den Wertstoffsammelstellen des Landkreises abzugeben. 
2Die Wertstoffsammelstellen dürfen nur zu den an den Sammeleinrichtungen bekanntgegebenen Zeiten benutzt 
werden. 3Dem Landkreis überlassene Abfälle zur Verwertung dürfen von Unbefugten nicht untersucht und nicht aus 
den Sammelbehältern entnommen werden. 4Den Weisungen des Betreuungspersonals ist Folge zu leisten.   
 
(3) 1Problemabfälle im Sinn des § 11 Abs. 2 Nr. 3 sind von den Überlassungspflichtigen dem Personal an den 
speziellen Sammelfahrzeugen bzw. Sammeleinrichtungen zu übergeben. 2Die jeweiligen Standorte, 
Annahmebedingungen und Annahmezeiten werden vom Landkreis bekanntgegeben.  
 
§ 13 Holsystem  
 
(1) Beim Holsystem werden die Abfälle nach Maßgabe des § 14 am oder auf dem Anfallgrundstück abgeholt.  
 
(2) Dem Holsystem unterliegen  
1.  folgende Abfälle zur Verwertung (im haushaltsüblichen Umfang)  

a)  Papier, Pappe und Karton sowie Altpapier  
aa) aus privaten Haushalten und öffentlichen Einrichtungen, 
bb) an verdichteten Wohnanlagen, an denen 1,1 m³ Container zur Papiersammlung      bereitgestellt sind 
cc) aus weiteren anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten, soweit es dort im Rahmen der privaten 
Lebensführung anfällt  

b)  Bioabfälle gemäß § 1 Abs. 4, soweit der Anschlussnehmer nicht ordnungsgemäß und vollständig kompostiert (§ 
6 Abs. 3 Nr. 6)  

c)  Metallschrott, sowie sperrige Bildschirme, Elektrogroßgeräte und Wärmeüberträger aus privaten Haushalten, 
soweit die Abholung vom Anschlussnehmer beauftragt wird,  

 

2.  Feste Abfälle aus privaten Haushalten, die infolge ihrer Größe, ihres Gewichts oder ihrer Menge nicht in die 
zugelassenen Abfallbehältnisse aufgenommen werden können oder das Entleeren dieser Behältnisse 
erschweren (Sperrmüll), soweit die Abholung vom An-schlussnehmer beauftragt wird,   

3.  Abfälle zur Beseitigung, die nicht nach den Nummern 1 und 2 oder § 11 Abs. 2 getrennt erfasst werden 
(Restmüll).  

 
§ 14 Anforderungen an die Abfallüberlassung im Holsystem  
 

(1) 1Die in § 13 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a aufgeführten Abfälle zur Verwertung sind getrennt in den jeweils dafür 
bestimmten und nach Satz 5 zugelassenen Behältnissen zur Abfuhr bereitzustellen; andere als die dafür 
bestimmten Abfälle dürfen in die Behältnisse nicht eingegeben werden. 2Der Abfallbesitzer hat in jedem Fall 
sicherzustellen, dass niemand durch die eingesammelten oder zum Transport bereitgestellten Abfälle gefährdet 
wird. 3Durch das Holsystem erfolgt eine haushaltsnahe Erfassung dieser Abfälle mit dem Ziel ihrer anschließenden 
Verwertung. 4Andere als die zugelassenen Behältnisse und Behältnisse, die dafür nicht bestimmte Abfälle 
enthalten, werden unbeschadet des Absatzes 5 nicht entleert.  
5Zugelassen sind folgende Papierbehältnisse: 
1. blaues Papiermüllgefäß mit 240 Liter Füllraum gemäß DIN EN 840, 
2. Papiermüll-Großbehälter (Deckelfarbe blau) mit 1.100 Liter Füllraum gemäß DIN EN 840. 
    6Wiederholt mit Fremdstoffen befüllte Papiermüllgefäße können abgezogen werden.  
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(2) 1Bioabfälle im Sinn des § 13 Absatz 2 Nr. 1 Buchst. b sind in den dafür bestimmten und nach Satz 6 
zugelassenen Bioabfallbehältnissen zur Abfuhr bereitzustellen; andere als die dafür bestimmten Abfälle dürfen 
nicht in die Bioabfallbehältnisse eingegeben werden. 2Die Verwendung von Säcken oder Tüten, mit Ausnahme von 
Papiertüten bis 7 Liter, ist bei der Sammlung von Biomüll nicht gestattet. 3Durch das Holsystem erfolgt eine 
haushaltsnahe Erfassung dieser Abfälle mit dem Ziel ihrer anschließenden Verwertung. 4Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend. 5Bei organischen Abfällen aus Großküchen, Kantinen, Gaststätten u. ä. Einrichtungen stellt der 
Landkreis im Einzelfall fest, inwieweit eine Sammlung dieser Abfälle über die Biotonne möglich ist. 6Zugelassen 
sind folgende Bioabfallbehältnisse: 
 
1. braune Müllnormgefäße mit 80 Liter Füllraum bzw. graue Müllnormgefäße mit braunem Deckel gemäß DIN 

EN 840 
2. braune Müllnormgefäße mit 120 Liter Füllraum bzw. graue Müllnormgefäße mit braunem Deckel gemäß DIN 

EN 840 
3. braune Müllnormgefäße mit 240 Liter Füllraum bzw. graue Müllnormgefäße mit braunem Deckel  gemäß DIN 

EN 840. 
 
(3)1Abfälle zur Beseitigung im Sinn des § 13 Abs. 2 Nr. 3 sind ausschließlich in den dafür bestimmten und nach 
Satz 6 zugelassenen Restmüllbehältnissen zur Abfuhr bereitzustellen; nach den Absätzen 1 und 2 oder § 12 
gesondert zu überlassende Abfälle dürfen in die Restmüllbehältnisse nicht eingegeben werden. 2 Die Abfälle sind in 
das Restmüllgefäß zu geben, das an dem Anfallgrundstück angemeldet ist. 3Außerhalb der zugelassenen Gefäße 
dürfen keine Abfälle überlassen werden. 4Andere als die zugelassenen Behältnisse und Behältnisse, die dafür nicht 
bestimmte Abfälle enthalten, werden unbeschadet des Absatzes 5 nicht entleert bzw. unzulässige Säcke werden 
nicht mitgenommen. 5Ausnahmen bestimmt der Landkreis, z. B. im Zuge von Störungen in der regulären 
Abfallentsorgung. 6Zugelassen sind folgende Restmüllbehältnisse:  
 
1.  graue Müllnormtonnen mit 60 Liter Füllraum gemäß DIN EN 840,  
2.  graue Müllnormtonnen mit 80 Liter Füllraum gemäß DIN EN 840,  
3.  graue Müllnormtonnen mit 120 Liter Füllraum gemäß DIN EN 840,  
4.  graue Müllnormtonnen mit 240 Liter Füllraum gemäß DIN EN 840,  
5. graue Müllgroßbehälter mit 770 Liter Füllraum gemäß DIN EN 840, 
6. graue Müllgroßbehälter mit 1.100 Liter Füllraum gemäß DIN EN 840,  
7.graue Restmüllsäcke mit ca. 70 Liter Füllraum mit dem Aufdruck „Müllsack Landkreis Aichach-Friedberg“. 
 
(4) 1Die in Abs. 1 Satz 5, Abs. 2 Satz 6 und Abs. 3 Satz 6 bezeichneten Behälter werden vom Landkreis mit einem 
elektronischen lesbaren Identifikationschip ausgestattet. 2Auf diesen Chips wird ausschließlich eine dem jeweiligen 
Behälter zugeordnete Behälteridentifikationsnummer gespeichert. 3Anhand der Behälteridentifikationsnummer wird 
überprüft, ob ein Behälter zu leeren ist. 4Die Angabe, dass der Behälter zu einem bestimmten Zeitpunkt geleert 
oder nicht geleert wurde, ist spätestens nach vier Jahren zu löschen.  
 
(5) 1Fallen vorübergehend so viele Abfälle an, dass sie in den zugelassenen Behältnissen nicht untergebracht 
werden können, so sind die weiteren Abfälle in Restmüllsäcken nach Abs. 3 Satz 6 Nr. 7 zur Abholung 
bereitzustellen. 2Ist im Einzelfall die Entsorgung mittels einer Restmülltonne unzumutbar, kann der Landkreis eine 
Entsorgung mittels Restmüllsäcken zulassen. 3Für Anschlussnehmer mit einem erhöhten Windelaufkommen gilt 
Satz 1 entsprechend. 4Der Landkreis gibt bekannt, welche Restmüllsäcke für den jeweiligen Zweck zugelassen sind 
und wo sie zu erwerben sind.  
 
(6) 1Sperrmüll im Sinne des § 13 Absatz 2 Nr. 2 wird vom Landkreis oder dessen Beauftragten abgeholt, wenn der 
Besitzer dies unter Angabe von Art und Menge des Abfalls beantragt. 2Der Landkreis oder dessen Beauftragter 
bestimmt den Abholzeitpunkt und teilt ihn dem Besitzer mit. 3Der Sperrmüll ist so bereitzustellen und ggf. zu 
verkleinern, dass er bei der Abfuhr verladen werden kann. 4Von der Sperrmüllabfuhr ausgeschlossen sind Abfälle, 
die auf Grund ihrer Größe oder ihres Gewichtes nicht verladen werden können. 5Der Sperrmüll ist grundsätzlich an 
der Grundstücksgrenze (öffentlicher Grund, keine Carports, Garagenzufahrten, etc.) zur Abholung bereitzustellen. 
6Falls dies aus Platzmangel nicht möglich sein sollte, ist der Sperrmüll vor dem betreffenden Grundstück so zur 
Abholung bereitzustellen, dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht behindert oder gefährdet werden. 7Kleinmengen an 
Sperrmüll (bis zu 2 m³) können auch an der Wertstoffsammelstelle abgegeben werden. 
 
(7) Für Metallschrott, sowie sperrige Bildschirme, Elektrogroßgeräte und Wärmeüberträger aus privaten Haushalten 
nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c gilt Abs. 6 entsprechend.  
 
(8) Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitswesens wie beispielsweise aus Krankenhäusern, Pflegeheimen, 
Arzt- und Zahnarztpraxen, Praxen von Heilpraktikern, tierärztlichen Praxen und Kliniken, Laboratorien, human- und 
veterinärmedizinischen Instituten und Forschungseinrichtungen, Apotheken und ähnlichen Herkunftsorten sind in 
geeigneten Behältnissen, die den Anforderungen der Ziffer 2.1.1. der „Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen 
aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes“ (Stand Juni 2021) genügen, zu sammeln und bereitzustellen. 
 
§ 15 Kapazität, Beschaffung, Benutzung und Bereitstellung der Abfallbehältnisse im Holsystem  
 
(1) 1Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück muss jeweils für jeden privaten Haushalt und jede Einrichtung aus 
sonstigen Herkunftsbereichen ein Restmüllbehältnis nach § 14 Abs. 3 Satz 6 Nrn. 1 bis 6 vorhanden sein und 
entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden; Absatz 2 bleibt unberührt. 2Die Minimierung des 
Abfallaufkommens darf nicht durch Hausbrand erzielt werden. 3Die Anschlusspflichtigen haben dem Landkreis Art, 
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Größe und Zahl der benötigten Restmüllbehältnisse zu melden, die die anfallende Restmüllmenge unter 
Berücksichtigung der Abfuhrhäufigkeit und einer angemessenen Reserve ordnungsgemäß aufnehmen können. 
4Für jeden privaten Haushalt und für jede Einrichtung aus anderen Herkunftsbereichen muss eine 
Restmüllbehältniskapazität von 60 Litern bei vierzehntägiger Leerung zur Verfügung stehen, mindestens jedoch 
von 5 Litern je Woche für jede mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldete Person und gemäß § 7 Abs. 2 GewAbfV 
von 3 Litern je Woche für jeden Vollzeitbeschäftigten in anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten. 
5Teilzeitbeschäftige werden anteilig entsprechend ihrer Arbeitszeit berücksichtigt. 6Die tatsächliche Größe des 
Restmüllbehälters wird nach der tatsächlich anfallenden Restmüllmenge festgelegt. 7Für Einrichtungen mit 
überwiegendem Anfall von Freizeit- und Reisemüll bzw. Veranstaltungen, wie z. B. Messen, Jahrmärkten, 
Konzerten etc. wird die Restmüllbehälterkapazität im Einzelfall entsprechend der Zahl und dem anzunehmenden 
Entsorgungsverhalten der Nutzer ermittelt. 8In begründeten Ausnahmefällen kann der Landkreis zur 
bedarfsgerechten Festlegung des Behältervolumens nach Absatz 1 abweichende Regelungen treffen.  
 
(2) 1Auf Antrag der betroffenen Anschlusspflichtigen kann der Landkreis für mehrere Haushalte und/oder 
Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen auf einem Grundstück die gemeinsame 
Nutzung eines zugelassenen Restmüllbehältnisses nach § 14 Abs. 3 Satz 6 Nr. 1 bis 6 gestatten, wenn 
a) sich einer der Anschlusspflichtigen durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Landkreis zur Zahlung der   
    gesamten Abfallentsorgung verpflichtet und 
b) mindestens ein Gesamtvolumen gem. Abs. 1 Satz 4 gegeben ist und 
c) sichergestellt ist, dass sämtliche anfallenden Restmüllmengen unter Berücksichtigung der Abfuhrhäufigkeit und 
einer angemessenen Reserve in dem gemeinsamen Restmüllbehältnis ordnungsgemäß aufgenommen werden 
können. 
²Dies gilt in begründeten Ausnahmefällen auch für benachbarte Grundstücke. ³Ein begründeter Ausnahmefall liegt 
in der Regel vor, wenn einer der beiden Anschlusspflichtigen einen Einzelhaushalt betreibt, das heißt, wenn eines 
der beiden anschlusspflichtigen Grundstücke jeweils nur von einer Person bewohnt wird bzw. bei Einrichtungen aus 
anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten von einer Einzelperson regelmäßig genutzt wird und das 
Abfallbehältnis regelmäßig nicht voll in Anspruch genommen wird.  
 
(3) Der Landkreis kann Art, Größe und Zahl der Restmüllbehältnisse nach § 14 Abs. 3 Satz 6 Nrn. 1 bis 6 durch 
Anordnung für den Einzelfall und abweichend von der Meldung nach Absatz 1 Satz 3 festlegen.  
 
(4) 1Der Landkreis stellt die nach Absatz 1 gemeldeten Restmüllgefäße bereit, soweit es sich um Gefäße nach § 14 
Abs. 3 Satz 6 Nrn. 1 bis 6 handelt. ²Der Landkreis stellt in Abhängigkeit von den nach Absatz 1 gemeldeten 
Restmüllgefäßen Bioabfallgefäße wie folgt bereit: 
- pro gemeldetem Restmüllgefäß bis zu einem Volumen von 240 Liter, ein Bioabfallgefäß mit einem Volumen von   
  120 Liter oder 240 Liter 
- pro gemeldetem Restmüllcontainer mit einem Volumen von 770 Liter oder 1.100 Liter, bis zu vier Bioabfallgefäße 

mit einem Volumen von 120 Liter oder 240 Liter.  

 
³Der Landkreis stellt in Abhängigkeit von den nach Absatz 1 gemeldeten Restmüllgefäßen Papiermüllgefäße wie 
folgt bereit:  

- gemeldetes Restmüllgefäß in privaten Haushaltungen (§ 1 Abs. 2 Satz 1) und öffentlichen Einrichtungen: 
Papiermüllgefäß(e) nach Bedarf  

- je gemeldetes Restmüllgefäß 60 - 240 Liter in anderen als privaten Haushaltungen (§ 1 Abs. 2 Satz 2) und 
öffentlichen Einrichtungen: maximal ein Papiermüllgefäß bis 1.100  Liter  

- je gemeldeter Restmüll-Großbehälter 770 – 1.100 Liter in anderen als privaten Haushaltungen (§ 1 Abs. 2 Satz 2) 
und öffentlichen Einrichtungen bei wöchentlicher Leerung: Papiermüllgefäß(e) bis maximal 4.400 Liter  

- je gemeldeter Restmüll-Großbehälter 770 – 1.100 Liter in anderen als privaten Haushaltungen (§ 1 Abs. 2 Satz 2) 
und öffentlichen Einrichtungen bei vierzehntäglicher Leerung: Papiermüllgefäß(e) bis maximal 2.200 Liter  

- je gemeldeter Restmüll-Großbehälter 770 – 1.100 Liter in anderen als privaten Haushaltungen (§ 1 Abs. 2 Satz 2) 
und öffentlichen Einrichtungen bei vierwöchentlicher Leerung: Papiermüllgefäß(e) bis maximal 1.100 Liter  
 

4Die übrigen Gefäße sind in der gemeldeten oder festgelegten Art, Größe und Zahl unmittelbar durch die 
Anschlusspflichtigen zu beschaffen. 5Die Anschlusspflichtigen haben die Behältnisse pfleglich zu behandeln 
sowie betriebsbereit und in ordnungsgemäßen Zustand zu halten. 6Bei Rückgabe der Behälter an den Eigentümer 
sind diese im entleerten und gereinigten Zustand zu übergeben. 7Bei den selbst beschafften Behältern haben die 
Anschlusspflichtigen sicherzustellen, dass die gültigen Normen und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, 
sie müssen der Euro-Norm (DIN EN 840) entsprechen. 8Der Landkreis informiert die Anschlusspflichtigen durch 
Bekanntmachung und auf Anfrage über die zugelassenen Behältnisse und die Bezugsmöglichkeiten. 9Die 
Anschlusspflichtigen haben dafür zu sorgen, dass die Abfallbehältnisse den zur Nutzung des anschlusspflichtigen 
Grundstücks Berechtigten zugänglich sind und von diesen ordnungsgemäß genutzt werden können. 

 
(5) 1Die Behältnisse dürfen nur zur Aufnahme der jeweils dafür bestimmten Abfälle verwendet und nur so weit 
gefüllt werden, dass das für das jeweilige Abfallbehältnis gemäß DIN EN 840 zulässige Gesamtgewicht, dass auf 
dem Behälterrand angegeben ist, nicht überschritten wird und sich der Deckel noch schließen lässt; sie sind stets 
geschlossen zu halten. 2Abfälle dürfen nicht mechanisch vorgepresst und nicht in die Behältnisse eingestampft 
werden; brennende, glühende oder heiße Asche sowie sperrige Gegenstände, die Behältnisse, Sammelfahrzeuge 
oder Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht eingegeben 
werden. 3Behältnisse, die die Voraussetzungen des § 15 Abs. 5 Satz 1 bis 3 nicht erfüllen, werden nicht entleert. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GewAbfV&p=7
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GewAbfV&p=7&x=4
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(6) 1Die Behältnisse sind nach den Weisungen der mit der Abholung beauftragten Personen am Abholtag bis 
spätestens 6.00 Uhr auf oder vor dem Grundstück auf eigene Veranlassung und Kosten so aufzustellen, dass sie 
ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust entleert werden können. 2Nach der Leerung sind sie unverzüglich an ihren 
gewöhnlichen Standplatz innerhalb des angeschlossenen Grundstücks zurückzubringen und dürfen nicht länger als 
nötig auf öffentlichen Grund verbleiben. 3Können Grundstücke vom Abfuhrfahrzeug nicht oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten angefahren werden, haben die Überlassungspflichtigen die Abfallbehältnisse selbst zur nächsten 
vom Abfuhrfahrzeug ordnungsgemäß anfahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche zu verbringen; Satz 2 gilt 
entsprechend. 4Fahrzeuge und Fußgänger dürfen durch die Aufstellung der Behältnisse nicht behindert oder 
gefährdet werden.  
 

§ 16 Häufigkeit und Zeitpunkt der Abfallabfuhr  

(1) 1Biomüll und Restmüll werden jeweils vierzehntägig, Restmüll in Großcontainern auch wöchentlich und 
vierwöchentlich, Papiermüll vierwöchentlich, Papiermüll an verdichteten Wohnanlagen auch wöchentlich und 
vierzehntägig, sonstiger Abfall zur Verwertung zu dem vom Landkreis bestimmten Turnus abgeholt. 2Der für die 
Abholung in den einzelnen Teilen des Kreisgebietes vorgesehene Wochentag wird vom Landkreis bekannt 
gegeben. 3Fällt der vorgesehene Wochentag auf einen gesetzlichen Feiertag, so erfolgt die Abholung am folgenden 
Werktag. 4Muss der Zeitpunkt der Abholung verlegt werden, wird dies nach Möglichkeit bekannt gegeben. 
 
(2) 1Der Landkreis kann im Einzelfall oder generell für bestimmte Abfallarten oder Abfuhrbereiche eine 
abweichende Abfuhrfolge festlegen. 2In diesem Fall gilt Absatz 1 Satz 2 bis 4 entsprechend. 
 
(3) 1Für Restmüll in 770 Liter und 1.100 Liter Müllgroßbehälter kann bei Bedarf und im Einzelfall eine zusätzliche 
Leerung durchgeführt werden. 2Für Restmüllbehälter mit 770 Liter und 1.100 Liter Füllraum, die am Abholtag aus 
einem vom Anschlusspflichtigen bzw. vom sonstigen zur Nutzung eines anschlusspflichtigen Grundstückes 
Berechtigten zu vertretenden Grund nicht entleert werden können, kann im Einzelfall und auf Antrag eine 
nachträgliche Leerung erfolgen. 3Bei außergewöhnlichen Mehrmengen kann in Ausnahmefällen eine zusätzliche 
Leerung der Behälter erfolgen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nur, sofern und soweit es der Betriebsablauf des hierfür 
vom Landkreis beauftragten Dritten zulässt.  
 
§ 17 Selbstanlieferung von Abfällen zur Beseitigung durch den Besitzer  
 
(1) 1Im Rahmen der Verpflichtungen nach § 6 Abs. 2 und 3 sind die in § 4 Abs. 2 aufgeführten Abfälle vom Besitzer 
oder durch einen von diesem beauftragten Dritten zu den vom Landkreis dafür bestimmten 
Abfallentsorgungsanlagen zu bringen. 2Der Landkreis informiert die Besitzer durch Bekanntmachung und auf 
Anfrage über die Anlagen im Sinn des Satzes 1. 3In Benutzungsordnungen können für die einzelnen Anlagen auch 
die jeweils zugelassenen Abfallarten und Höchstmengen sowie Einzugsgebiete festgelegt werden. 4Der Landkreis 
kann im Übrigen die Anlieferungen durch Anordnung für den Einzelfall abweichend von den Sätzen 1 und 2 regeln.  
 
(2) 1Darüber hinaus kann der Landkreis zulassen, dass Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen 
als privaten Haushaltungen durch den Besitzer oder durch einen von diesem beauftragten Dritten zu den 
Abfallentsorgungsanlagen gebracht werden, soweit eine Erfassung nach § 14 Abs. 3 aufgrund der anfallenden 
Mengen unzweckmäßig oder aufgrund besonderer Verhältnisse auf dem Grundstück nicht möglich ist. 2Eine 
Erfassung nach § 14 Abs. 3 gilt u. a. dann als unzweckmäßig, wenn zur Aufnahme der Abfälle mehr als vier große 
Müllgroßbehälter nach § 14 Abs. 3 Satz 6 Nr. 6 bei wöchentlicher Entleerung erforderlich wären. 2 Eine Zulassung 
nach Satz 1 erfolgt auf Antrag durch Bescheid, mit dem das oder die betreffenden Grundstücke vom Einsammeln 
und Befördern des Abfalls zur Beseitigung durch den Landkreis befreit werden. 
 
(3) 1Die Anlieferung soll in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen. 2Werden offene Fahrzeuge verwendet, so müssen 
die Abfälle gegen das Herunterfallen gesichert sein; erhebliche Belästigungen, insbesondere durch Geruch, Staub 
oder Lärm, dürfen nicht auftreten. 
  
(4) Auch bei Selbstanlieferung dürfen Abfälle zur Beseitigung keine Abfälle zur Verwertung oder Problemabfälle 
enthalten. 
 
 

3. ABSCHNITT SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 18 Bekanntmachungen  
 
1Die in dieser Satzung vorgesehenen Bekanntmachungen erfolgen im Amtsblatt des Landkreises. 2Sie können 
außerdem in regelmäßig erscheinenden Druckwerken und in ortsüblicher Weise in den kreisangehörigen 
Gemeinden veröffentlicht werden.  
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§ 19 Gebühren  

Der Landkreis erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen des Landkreises und der 
AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen Gebühren nach Maßgabe einer besonderen 
Gebührensatzung.  

§ 20 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 BayAbfG i. V. m. Art. 18 Abs. 2 Satz 2 LKrO kann mit Geldbuße belegt werden, wer  
1.  gegen die Überlassungsverbote in § 4 Abs. 4 Satz 1 oder 2 verstößt,  
2.  den Vorschriften über den Anschluss- und Überlassungszwang (§ 6) zuwiderhandelt,  
3.  den Mitteilungs- und Auskunftspflichten nach § 7 nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder mit unrichtigen 

Angaben nachkommt,  
4.  gegen die Vorschriften in §§ 12 oder 14 über Art und Weise der Überlassung der einzelnen Abfallarten im Bring- 

oder Holsystem verstößt,  
5.  den Vorschriften über die Meldung, Beschaffung, Benutzung oder Bereitstellung der Abfallbehältnisse nach § 15 

zuwiderhandelt,  
6.  unter Verstoß gegen § 17 Abs. 1 bis 2 Abfälle zu anderen als den vom Landkreis bestimmten Anlagen oder 

Einrichtungen bringt oder nicht nach den vorgeschriebenen Fraktionen getrennt anliefert.  
7. die Vorschriften in § 17 Abs. 3 über die sichere und umweltverträgliche Anlieferung von Abfällen nicht befolgt.  

 

(2) Andere Straf- und Bußgeldvorschriften, insbesondere § 326 StGB, § 69 KrWG und Art. 29 BayAbfG bleiben 
unberührt.  

 
§ 21 Anordnungen für den Einzelfall und Zwangsmittel  
 
(1) Der Landkreis kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den 
Einzelfall erlassen.  
 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen 
gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.  
 
§ 22 Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am 01.05.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Landkreises Aichach-Friedberg über 
die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen vom 17.11.2021 außer Kraft.  
 

Aichach, den 23.02.2023 

Landkreis Aichach-Friedberg  
 
 
 
 
Dr. Klaus Metzger 
Landrat 
 
 
 
 
ANLAGE zu § 1 Abs. 4 der Abfallwirtschaftssatzung 
 
 
Trennliste 
 

Folgende Abfälle sind über die Biotonne zu entsorgen: 

 Obst- und Gemüsereste, Obstkerne 

 Schalen von Südfrüchten 

 Kaffeesatz und -filter 

 Teesatz und -filter 

 Nussschalen 

 Topfpflanzen, Schnittblumen 

 Speise- und Lebensmittelreste pflanzlicher Herkunft (nur in haushaltsüblicher Menge) 

 Garten- und Grünabfälle 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=StGB&p=326
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KrWG&p=69
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 Gras- und Heckenschnitt, Laub 

 Unkraut, Pflanzenreste, Fallobst 

 Sägemehl, Holzwolle, Stroh, Heu (unbehandelt) 

 
Folgende Abfälle dürfen nicht über die Biotonne entsorgt werden: 

 Speise- und Lebensmittelreste tierischer Herkunft  

 Kunststoffverpackungen, Plastiktüten 

 kompostierbare Kunststofftüten und -verpackungen 

 Zeitschriften, Prospekte 

 Milch- und Safttüten 

 Flüssigkeiten 

 Holz- und Kohlenasche, Grillkohle 

 Tierkadaver 

 Papiertaschentücher, Windeln, Fäkalien 

 Staubsaugerbeutel 

 Kehricht 

 Zigarettenkippen 

 Textilien 

 Tapetenreste 

 Hausmüll 

 Mineralisches Material und Tierstreu (wie z. B. Tonkügelchen/“Katsan“) 

 

 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-Friedberg, Abfallgebührensatzung - AGS 
 

Gebührensatzung 
 

für die öffentliche Abfallentsorgung 
des Landkreises Aichach-Friedberg 

(Abfallgebührensatzung -AGS-) 
 
 

Aufgrund von Art. 7 Abs. 2 und 5 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von 
Abfällen in Bayern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz - BayAbfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
August 1996 (GVBI. S. 396, 449, BayRS 2129-2-1-U), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 
(GVBI. S. 286) i.V.m. Art. 1 und 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. 
April 1993 (GVBI. S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Art. 10 b des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
(GVBI. S. 638), erlässt der Landkreis Aichach-Friedberg folgende 
 

Gebührensatzung: 
 

§ 1 
Gebührenerhebung 

 
Der Landkreis Aichach-Friedberg erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung Gebühren 
nach Maßgabe dieser Satzung. 2Die AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen erhebt für 
selbstangelieferte thermisch behandelbare Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushalten sowie für selbstangelieferte produktionsspezifische Abfälle gem. § 6 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. Abs. 6 der 
Abfallwirtschaftssatzung ein privatrechtliches Entgelt. 3Das Entgelt wird von der AVA Abfallverwertung Augsburg 
Kommunalunternehmen festgesetzt und am Eingang der Annahmestelle bekanntgemacht. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises benutzt. 
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(2)  1Bei der Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem gilt der Eigentümer oder der dinglich 
Nutzungsberechtigte des an die Abfallentsorgung des Landkreises angeschlossenen Grundstücks als Benutzer. 
2Bei der Verwendung von Restmüllsäcken ist der Erwerber, bei der Selbstanlieferung von Abfällen sind der 
Abfallerzeuger und der Anlieferer Benutzer. 3Die Abfallentsorgung des Landkreises benutzt auch derjenige, dessen 
unzulässig behandelte, gelagerte oder abgelagerte Abfälle der Landkreis entsorgt.  4Dies gilt nicht für Abfälle, die 
im Rahmen von Flursäuberungen oder sonstigen Sammlungen wilder Müllablagerungen entsorgt werden. 5Sind 
mehrere Benutzer vorhanden, haften sie als Gesamtschuldner. 
 
(3) Bei der gemeinsamen Benutzung eines Restmüllbehältnisses sind die jeweiligen Grundstückseigentümer bzw. 
dinglich Nutzungsberechtigten Benutzer. Die Gebührenforderung wird an denjenigen gerichtet, der sich durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Landkreis zur Zahlung der anfallenden Abfallentsorgungsgebühren und 
Einhaltung der Abfallwirtschaftssatzung verpflichtet hat. Die Anschlusspflichtigen haften als Gesamtschuldner. 
 
(4) 1Miteigentümer und andere dinglich Nutzungsberechtigte eines angeschlossenen Grundstücks sowie 
Wohnungs- und Teileigentümer i. S. des Wohnungseigentumsgesetzes sind Gesamtschuldner. 2Der 
Gebührenbescheid über die gesamte Gebührenforderung kann an den Wohnungseigentumsverwalter gerichtet 
werden.  
 
(5)   1Tritt ein Wechsel in der Person des Gebührenschuldners ein, so geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Wechsel folgenden Monats auf den neuen Pflichtigen über. 2Wird dem Landkreis oder der von ihm bestimmten 
Stelle ein Wechsel in der Person des Gebührenschuldners nicht unverzüglich angezeigt, so haftet der bisherige 
Gebührenschuldner neben dem neuen Gebührenschuldner für die Gebühren, die bis zum Eingang der Anzeige 
anfallen. 
 
(6) 1Die nach dieser Satzung erhobenen Gebühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück. 2Im Falle des 
Bestehens eines Erbbaurechtes ruhen sie als öffentliche Last auf selbigem. 
 

 
§ 3 

Gebührenmaßstab 
 
(1) 1Die Gebühr für die Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem bestimmt sich nach  der Zahl und dem 
Fassungsvermögen der Abfallbehältnisse und der Zahl der Abfuhren beziehungsweise nach der Zahl der 
Restmüllsäcke.  2Mit der Gebühr für die nach § 15 Abs. 1 der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Aichach-
Friedberg (AWS) erforderlichen Abfallgefäße sind alle vom Landkreis zu  erbringenden Leistungen im 
Zusammenhang mit dem Betrieb der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung abgegolten, soweit nicht in dieser 
Satzung weitere Gebührentatbestände festgesetzt werden.  
 
(2) 1Bei der Selbstanlieferung von Abfällen und bei der Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder 
abgelagerter Abfälle (§ 2 Abs. 2 Satz 3) bestimmt sich die Gebühr nach der Menge der Abfälle.  
 
 

 
§ 4 

Gebührensätze 
 

(1) 1Die Gebühr für die Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem unter Verwendung von Abfallbehältnissen 
beträgt monatlich für 

 
1. ein Restmüllnormgefäß von 60 l 

bei 14-tägiger Leerung 8,10 €     (97,20 €/Jahr) 
 

2. 
 
ein Restmüllnormgefäß von 80 l 
bei 14-tägiger Leerung 10,80 € (129,60 €/Jahr) 

 
3. 

 
ein Restmüllnormgefäß von 120 l 
bei 14-tägiger Leerung 16,20 € (194,40 €/Jahr) 

 
4. 

 
ein Restmüllnormgefäß von 240 l 
bei 14-tägiger Leerung  32,40 € (388,80 €/Jahr) 

 
5. 

 
einen Müllgroßbehälter von 770 l  
bei wöchentlicher Leerung 208,00 € (2.496 €/Jahr) 

 
6. 

 
einen Müllgroßbehälter von 770 l 
bei 14-tägiger Leerung  104,00 € (1.248 €/Jahr) 

 
7. 

 
einen Müllgroßbehälter von 770 l 
bei vierwöchentlicher Leerung   52,00 €    (624 €/Jahr) 
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8. 

 
einen Müllgroßbehälter von 1100 l 
bei wöchentlicher Leerung 

 
297,00€ 

 
(3.564 €/Jahr) 

 
9. 

 
einen Müllgroßbehälter von 1100 l 
bei 14-tägiger Leerung  148,50 € (1.782 €/Jahr) 

 
10. 

 
einen Müllgroßbehälter von 1100 l 
bei vierwöchentlicher Leerung  

 
 

74,25 € 

 
 

(891 €/Jahr) 
 
2Mit der in Satz 1 genannten Gebühr sind folgende Biomüllnormgefäße abgegolten:    
 

1.    bei einem Restmüllnormgefäß von 60 l bis 240 l bei 14-tägiger Leerung ein Biomüllnormgefäß mit maximal  
240 l bei 14-tägiger Leerung 
 

2.    bei einem Müllgroßbehälter von 770 l oder 1100 l maximal vier Biomüllnormgefäße bis zu 240 l bei  
14-tägiger Leerung 

 
³Für zusätzliche Biomüllnormgefäße als mit der Gebühr nach Satz 1 abgegolten, beträgt die monatliche Gebühr je 
zusätzliches Gefäß bis zu 240 Liter 

 
 10,50 €      (126,00 €/Jahr).“ 
 

4Die Gebühr ist auch dann zu entrichten, wenn die Sammelbehältnisse nicht oder nicht regelmäßig zur Abholung 
bereitgestellt werden. 
 
(2) Die Gebühr für die Abfuhr eines Biomüllnormgefäßes, welches entgegen seiner gem. § 1 Abs. 4 AWS 
vorgesehenen Zweckbestimmung befüllt worden ist, beträgt auf Antrag pro Abfuhr als Abfall zur Beseitigung 
(Restmüll) für 
 

1.   ein Biomüllnormgefäß 80 l  37,00 € 
 

2.   ein Biomüllnormgefäß 120 l  39,00 € 
 

3.   ein Biomüllnormgefäß 240 l  48,00 €  
 

(3) 1Die Gebühr einer Sonderleerung für Müllgroßbehälter beträgt auf Antrag pro Abfuhr für 
 

1. einen Müllgroßbehälter 770 l innerhalb der Leerungstour   106,00 € 

 
2. einen Müllgroßbehälter 770 l außerhalb der Leerungstour   154,00 € 

 

3. einen Müllgroßbehälter 1100 l innerhalb der Leerungstour   117,00 € 

 

4. einen Müllgroßbehälter 1100 l außerhalb der Leerungstour   164,00 € 

2Die Gebühren erhöhen sich bei einer Sonderleerung am Samstag um 15,00 € für eine Leerung innerhalb der Tour 
und um 27,00 € für eine Leerung außerhalb der Tour. 
 
(4) 1Die Gebühr für die Aufstellung, Abholung und Änderung von den nach § 14 Abs. 2 Satz 6 Ziffern 2 und 3 und 
Abs. 3 Satz 6 Ziffern 1 bis 6 AWS zugelassenen Abfallbehältnissen auf den anschlusspflichtigen Grundstücken 
beträgt je Anfahrt 20,00 EUR. 2Diese Regelung findet keine Anwendung bei Austausch von defekten Behältnissen, 
soweit die Beschädigung nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Anschlusspflichtigen oder der Benutzer 
herbeigeführt wurde. 
 

 (5) Die Gebühr für die Abfallentsorgung unter Verwendung von Restmüllsäcken (§ 14 Abs. 5 
Abfallwirtschaftssatzung) beträgt pro Sack mit 70 l Fassungsvermögen 6,00 €. 
 
(6) Die Gebühr für die Abfallentsorgung unter Verwendung von Restmüllsäcken zur Beseitigung eines erhöhten 
Windelaufkommens bei Kleinkindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres und Inkontinenten beträgt pro 
Sack mit 70 l Fassungsvermögen 2,00 €. 

 
(7) 1Die Gebühr für die Selbstanlieferung von Abfällen und für die Behandlung von unzulässig behandelten, 
gelagerten oder abgelagerten Abfällen beträgt je angefangene 20 Kilogramm 
   
  8,00  € (400,00  €/t). 
 
2Beim Gewichtsansatz wird auf die nächsten vollen 20 kg aufgerundet. 
 
(8) 1Die Gebühr für die Deponierung von thermisch nicht behandelbaren Abfällen auf der Deponie Binsberg beträgt 
je angefangene 20 kg  
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   2,80  € (140,00  €/t). 
 
2Beim Gewichtsansatz wird auf die nächsten vollen 20 kg aufgerundet. 
 
(9) 1Die Gebühr für die Deponierung von thermisch nicht behandelbaren Abfällen auf der Deponie Binsberg mit 
einem erschwerten Einbau beträgt je angefangene 20 kg  
 
   4,40  € (220,00  €/t). 
 
2Beim Gewichtsansatz wird auf die nächsten vollen 20 kg aufgerundet. 
 
(10) 1Die Gebühr für die Deponierung von asbesthaltigen Abfällen auf der Deponie Steinegaden beträgt je 
angefangene 20 kg 
  
   3,40  € (170,00  €/t). 
 
2Beim Gewichtsansatz wird auf die nächsten vollen 20 kg aufgerundet. 
 
3Die Gebühr für die Deponierung von Asbestzementrohren auf der Deponie Steinegaden beträgt je angefangene 20 
kg 
  
   6,80  € (340,00  €/t). 
 
4Beim Gewichtsansatz wird auf die nächsten vollen 20 kg aufgerundet. 
 

 
(11) 1Die Gebühr für die Deponierung von sonstigen nichtbrennbaren Abfällen zur Beseitigung auf der Deponie 
Steinegaden beträgt je angefangene 20 kg 
  
   6,70  € (335,00  €/t). 
 
2Beim Gewichtsansatz wird auf die nächsten vollen 20 kg aufgerundet. 
 
 
(12) 1Die Gebühr für die Abholung von Metallschrott, Elektrogroßgeräten und Kühlgeräten beträgt je Abholung  
  
   20,00  €. 
 
2Pro Abholung wird maximal eine Menge in einem Volumen von 5 m³ mitgenommen. 
 
(13) 1In der Gebühr nach Abs. 1 Satz 1 ist eine einmalige Abholung von Sperrmüll bis zu einer Menge von 5 m³ 

enthalten. 2Die Gebühr für die Abholung von größeren Mengen an Sperrmüll beträgt je weitere 5 m³ Volumen  
50 €/Abholung. 3Die gleiche Gebühr ist auch bei einem zusätzlichen Abholauftrag mit einer weiteren Anfahrt zu 
entrichten.  

 
(14) Die Gebühr für die Anlieferung von belastetem Holz der Kategorie A IV aus privaten Haushaltungen (§1 Abs. 2 

AWS) und sonstigen nicht gewerblichen Bereichen (vgl. § 1 Abs. 3 Buchst. b AWS) beträgt 25 EUR je 
angefangene 0,25 m³ Anliefermenge. Bei Einzelteilen bis 0,10 m³ gilt eine Mindestgebühr von 10 EUR. Die 
Anlieferung ist in haushaltsüblichen Mengen (bis 2 m³) an bestimmten Wertstoffsammelstellen möglich. Die 
Annahmestellen werden von der Kommunalen Abfallwirtschaft bekanntgegeben. 

 
(15) Die Gebühr für die Anlieferung von Grüngut aus privaten Haushaltungen (§1 Abs. 2 AWS) und sonstigen nicht 

gewerblichen Bereichen (vgl. § 1 Abs. 3 Buchst. b AWS) beträgt  
  a) für  gemischte Grünabfälle (holzarm)          2,50 € je 0,1 m³ (25,00 €/m³) 
  b) für rein holzige Grünabfälle           2,00 € je 0,1 m³ (20,00 €/m³). 
 
Die Anlieferung ist in haushaltsüblichen Mengen (bis 2 m³) an bestimmten Wertstoffsammelstellen möglich. Die 
Annahmestellen werden von der Kommunalen Abfallwirtschaft bekanntgegeben. 
 
(16) Die Gebühr für Anlieferung von Bauschutt aus privaten Haushaltungen (§1 Abs. 2 AWS) und sonstigen nicht 

gewerblichen Bereichen (vgl. § 1 Abs. 3 Buchst. b AWS) beträgt 
  a) für  gemischten Bauschutt     5,00 € je angefangene 50 Liter (100,00 €/m³) 
  b) für Gipskarton oder Porenbetonabfälle               

5,00 € je angefangene 50 Liter (100,00 €/m³). 
 
Die Anlieferung ist in haushaltsüblichen Mengen (bis 2 m³) an bestimmten Wertstoffsammelstellen möglich. Die 
Annahmestellen werden von der Kommunalen Abfallwirtschaft bekanntgegeben. 
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§ 5 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) 1Bei der Abfallentsorgung im Bring- und Holsystem entsteht die Gebührenschuld erstmals mit Beginn des 
Monats, in dem der Gebührentatbestand (§ 2 Abs. 1) erfüllt wird. 2Das gleiche gilt für die Neuberechnung infolge 
Änderung der Zahl oder Größe der Abfallbehältnisse oder sonstiger für die Gebührenhöhe maßgebender 
Umstände. 
 
(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Gebührentatbestand wegfällt. 

 
(3) Bei der Abfuhr von Behältern für Abfälle zur Verwertung als Abfall zur Beseitigung (Restmüll) sowie einer 
Sonderleerung von Müllgroßbehältern entsteht die Gebührenschuld mit der Durchführung der jeweiligen Leerung. 
 
(4) Bei der Abfallentsorgung unter Verwendung von Restmüllsäcken entsteht die Gebührenschuld mit der Abgabe 
des Sackes an den Benutzer. 
 
(5)  Bei Selbstanlieferung entsteht die Gebührenschuld mit der Übergabe der Abfälle.  
 
(6) Bei der Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle (§ 2 Abs. 2 Satz 3) entsteht 
die Gebührenschuld mit dem Abtransport der Abfälle durch den Landkreis. 
 
(7) Bei sonstigen Leistungen entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der Leistung. 
 
(8) Bei einer gebührenpflichtigen Abholung von Sperrmüll und der Abholung von Elektrogroßgeräten, 
Wärmeüberträgern sowie sperrigem Metallschrott ist für jeden gestellten Antrag eine Gebühr zu entrichten. 
 
(9) Für sonstige Anlagen können die Anlieferentgelte durch privatrechtliche Anlieferentgelte/Vereinbarung 
festgelegt werden. 
 

§ 6 
Fälligkeit der Gebührenschuld 

 

(1) Bei der Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem wird die jeweils auf das laufende Halbjahr entfallende 
Gebühr fällig am 15. Februar und 15. August, frühestens jedoch einen Monat nach Zustellung des 
Gebührenbescheids. 
 
(2) Bei der Abfuhr von Behältern für Abfälle zur Verwertung als Abfall zur Beseitigung (Restmüll), der 
Sonderleerung von Müllgroßbehältern, der Abfallentsorgung unter Verwendung von Restmüllsäcken, bei 
Selbstanlieferung, der Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle (§ 2 Abs.2 S. 3) 
und bei sonstigen Leistungen wird die Gebühr mit dem Entstehen der Gebührenschuld fällig. 

 
§ 7 

Aufgabenübertragung 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 5 Nr. 6 BayAbfG werden die Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg 
damit beauftragt, die Gebührenabrechnung in den Fällen des § 4 Abs. 5 und 6 vorzunehmen. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
1Diese Satzung tritt am 1. Mai 2023 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die öffentliche 
Abfallbeseitigung des Landkreises Aichach-Friedberg vom 17.11.2021 außer Kraft. 
 
 
Aichach, den 23.02.2023 
Landkreis Aichach-Friedberg 
 
 
 
Dr. Klaus Metzger 
Landrat 
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Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-Friedberg, Baurecht – Genehmigung zur Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Garage, Flur-Nr. 699 Gemarkung Aichach 

 
Baurecht:  Genehmigungsbescheid für Herr David Assmuss,  
  Adalbert-Stifter-Str. 20, 86551 Aichach  
Bauort:   Adalbert-Stifter-Str. 17, 86551 Aichach, Gemarkung Aichach, Flur-Nr. 699 
Vorhaben:  Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage 
 
Mit Bescheid vom 22.02.2023 wurde unter dem Aktenzeichen A 2200803 durch das Landratsamt Aichach-
Friedberg – Untere Bauaufsichtsbehörde – folgende Genehmigung erteilt: 
 

I. „Die bauaufsichtliche Genehmigung zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem Grundstück 
Flur-Nr. 699 der Gemarkung Aichach wird entsprechend den mit Genehmigungsvermerk vom 22.02.2023 
versehenen Unterlagen erteilt.“ 

Der Genehmigungsbescheid, einschließlich die dem Genehmigungsbescheid zugrunde-liegenden 
Antragsunterlagen, können von den betroffenen Personen beim Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Str. 9, 
86551 Aichach, Zimmer 219, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. Es wird hierzu um vorherige 
Terminvereinbarung  
(Tel. 08251/92-328) gebeten. 
 
Aufgrund der durch das Bauvorhaben für die Umgebung zu erwartenden Auswirkungen, ist der Kreis der Nachbarn 
über die unmittelbaren Grundstücksnachbarn hinaus weiter zu fassen. Da der Kreis der betroffenen Nachbarn nicht 
genau feststellbar ist und auch weitere Nachbarn in ihren öffentlich-rechtlichen Belangen betroffen sein können, 
wodurch mehr als 20 Personen im gleichen Interesse beteiligt wären, wird diese Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Aichach-Friedberg zugestellt (Art. 66 Abs. 2 Sätze 4 und 5 
BayBO). 
 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, 
Postfachanschrift: 11 23 43, 86048 Augsburg, 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, 
 
schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen¹ Form erhoben werden.  
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
¹Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen sind der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entnehmen (www.vgh.bayern.de). 

 
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsverordnung vom 22. Juni 
2007 (GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 
 
[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Die Anfechtungsklage eines Dritten hat gemäß § 212 a Abs. 1 Baugesetzbuch keine aufschiebende Wirkung. Beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, kann ein Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung gestellt werden. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Sandra Ettingshausen 
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Bekanntmachung des Kläranlagenzweckverbandes Paartal; Haushaltssatzung Haushaltsjahr 2023 
 

Haushaltssatzung 
des  

Kläranlagenzweckverbandes Paartal 
(Landkreis Aichach - Friedberg) 

für das Haushaltsjahr 2023 
 

 
Auf Grund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit -KommZG- sowie Art. 63 ff. der 
Bayerischen Gemeindeordnung -GO- und § 11 Abs. 1 Ziffer 8 der Verbandssatzung erlässt der 
Kläranlagezweckverband Paartal folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 556.500,00 € 
 

und 

im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 576.000,00 € 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

1.  Betriebskostenumlage 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 305.500,00 € festgesetzt und nach den 
Einwohnergleichwerten auf den Markt Kühbach und den Markt Inchenhofen umgelegt. 
 
Für die Berechnung der Betriebskostenumlage werden die Einwohnergleichwerte wie folgt festgesetzt: 
 
Markt Kühbach:  5.580 Einwohnergleichwerte 
Markt Inchenhofen: 4.400 Einwohnergleichwerte 
Summe:   9.980 Einwohnergleichwerte 
 
Die Betriebskostenumlage wird auf 30,611222 € je Einwohnergleichwert festgesetzt. 
 

2. Investitionsumlage 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben im 
Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 246.000,00 € festgesetzt und nach den 
Einwohnergleichwerten auf den Markt Kühbach und den Markt Inchenhofen umgelegt. 
 
Für die Berechnung der Investitionsumlage werden die Einwohnergleichwerte wie folgt festgesetzt: 
 
Markt Kühbach:  5.580 Einwohnergleichwerte 
Markt Inchenhofen: 4.400 Einwohnergleichwerte 
Summe:   9.980 Einwohnergleichwerte 
 
Die Investitionsumlage wird auf 24,649299 € je Einwohnergleichwert festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 
 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 
 
Kühbach, 07.02.2023 
 
Kläranlagenzweckverband Paartal 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Karl-Heinz Kerscher 
Verbandsvorsitzender 

 

 

Diese Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Folgejahr in 
der Geschäftsstelle des Kläranlagenzweckverbandes Paartal, das ist die Verwaltungsgemeinschaft Kühbach in 
86556 Kühbach, Marktplatz 3, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur öffentlichen Einsicht bereit (Art. 65 
Abs. 3 Satz 3 GO). 
 

 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-Friedberg; Neue Förderrichtlinien für die ambulante Pflege 
 

Neue Förderrichtlinien für die ambulante Pflege 

 

Ältere Menschen möchten so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben. Ambulante Pflegedienste tragen 

in hohem Maße dazu bei, dass dies auch im Fall einer Pflegebedürftigkeit möglich ist. Jedoch erstatten die Kranken- 

und Pflegekassen nicht alle Kosten, die den ambulanten Diensten im Zusammenhang mit der häuslichen Pflege 

entstehen. Um Ausgaben für Fahrzeuge, Treibstoff und Büroarbeitsplätze nicht vollständig auf die Kunden umlegen zu 

müssen, können ambulante Pflegedienste seit vielen Jahren eine Förderung durch den Landkreis beantragen. 

 

Die Richtlinien für diese Förderung wurden nun überarbeitet und auf aktuelle Anforderungen abgestimmt. Neben 

Pflegekräften können ambulante Pflegedienste nun auch Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie 

Mitarbeitende in einem Freiwilligendienst oder Werkstudierende bei der Förderung ansetzen. Die Maßnahme soll 

sowohl ambulanten Pflegediensten einen Anreiz bieten, sich künftig noch stärker in der Pflegeausbildung zu 

engagieren, als auch junge Menschen für die Pflege begeistern und sie für eine dauerhafte Tätigkeit in dieser Branche 

gewinnen. 

Neu ist außerdem, dass künftig alle Pflegedienste gefördert werden können, die im Landkreis Aichach-Friedberg 

Leistungen erbringen - auch ohne einen Unternehmenssitz hier begründen zu müssen. Voraussetzung für die 

Förderung bleibt freilich ein Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen. 

 

Die neuen Richtlinien sind auf der Website des Landratsamtes unter https://lra-aic-fdb.de 

/service/formulare/altenhilfe-formulare/ abrufbar, Fragen beantwortet Ingrid Hafner-Eichner vom Sachgebiet 13 für 

Senioren, Pflege, Menschen mit Behinderung, Tel.-Nr. 08251 / 92-281.  

Bitte beachten: Der Antrag für 2022 muss dem Landratsamt bis spätestens 30. April vorliegen. 
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Bekanntmachung der AVA Abfallverwertung Augsburg KU; Terminbekanntmachung – öffentliche Sitzung 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

am Mittwoch, den 15.03.2023 
findet um 09:00 Uhr  

 
im Infozentrum 

der 
AVA Abfallverwertung Augsburg KU 

Am Mittleren Moos 60 
86167 Augsburg 

 
eine öffentliche Sitzung  

des 
Abfallzweckverbandes Augsburg statt. 

 
 
 
 

………………… 
Eva Weber 
Oberbürgermeisterin 
Verbandsvorsitzende 
 

 
Bekanntmachung der AVA Abfallverwertung Augsburg KU; Tagesordnung – 206. AZV-
Verbandsversammlung 

 
T A G E S O R D N U N G 

 
für die 206. AZV-Verbandsversammlung (öffentlich) 

 
am Mittwoch, den 15.03.2023, um 09.00 Uhr 

 
im Infozentrum der AVA Abfallverwertung Augsburg KU 

 
 
1. Genehmigung der Niederschrift über die 205. AZV-Verbandsversammlung vom 20.10.2022 
 
2. Beschluss zur Aufstellung der Jahresrechnung 2022 
 
3. Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung des AZV 2023 einschließlich Finanzplan 2022 bis 2026 

 
4. Vorlage des Beteiligungsberichtes 2021 über die AVA KU 
 
5. Bericht und Beschluss zum Prüfungsergebnis des Rechnungsprüfungsamtes zur Jahresrechnung 2021 und 

Entlastung des Verbandsvorsitzenden 
 
 
6. Verschiedenes 
 
 
 
 
 
………………… 
Eva Weber 
Oberbürgermeisterin 
Verbandsvorsitzende 

 
 


